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Politikplan 2024 - 2028 

 
 
Bei der Behandlung dieses Geschäfts wird David Portner, Finanzverwalter beigezogen. 
 
 
Ausgangslage 
 
Der Politikplan ist eine Darstellung des Umsetzungsprogramms verbunden mit dem Finanzplan. Mit 
diesem Führungsinstrument kann das Parlament die langfristige Politik des Gemeinderats besser nach-
vollziehen. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 

− Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 22 

− Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats (SSGZ 151.21); Art. 35 
 
 
Inhalt des aktuellen Politikplans 
 
Im Zentrum des Politikplans stehen das Umsetzungsprogramm und der Finanz- und Investitionsplan 
für die Jahre 2023 – 2027. Inhaltlich ist das Dokument wie in den Vorjahren aufgebaut. 
 
 
Erläuterung zum Umsetzungsprogramm 2024 
 
Das Umsetzungsprogramm hat in der Planperiode folgende Änderungen erfahren: 
 
a) Neu aufgenommen wurde im Vergleich zum Vorjahr der Lösungsansatz 
Keine. 
 
b) Nicht mehr zu finden sind im Vergleich zum Vorjahr die Lösungsansätze 

Keine. 
 
c) Umformuliert wurden im Vergleich zum Vorjahr die Lösungsansätze 
Keine. 
 
 
Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan 2024 – 2028 
 
Einleitung 
Der Finanzplan gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushalts der Ge-
meinde für die nächsten fünf Jahre. Seine Hauptaufgabe ist, der Gemeinde mittelfristig einen ausgegli-
chenen Finanzhaushalt zu sichern. Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich. 
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Konkret soll die Finanzplanung folgenden Zwecken dienen: 

− Sachzwänge verhindern, indem die Haushaltsentwicklung frühzeitig beurteilt und nötige Korrektur-
massnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können; 

− Als Führungs- und Koordinationsinstrument für den Gemeinderat und die Verwaltung; 

− Als finanzpolitisches Führungsinstrument für den Gemeinderat und für das Parlament. 
 
Rechtsgrundlagen 
Gemäss Art. 64 ff der kantonalen Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) erstellen die Gemeinden 
einen Finanzplan und passen ihn jährlich der Entwicklung an. Die Direktionsverordnung über den Fi-
nanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511) enthält zudem verbindliche Weisungen (vgl. Art. 
21 ff), was den erweiterten Vorbericht begründet. Die Gemeinde Zollikofen integriert den Finanzplan in 
den Politikplan. Dieser Politikplan wird dem Grossen Gemeinderat jährlich zur Kenntnisnahme unter-
breitet (vgl. Art. 22 i. V. mit Art. 54 Gemeindeverfassung vom 30. November 2003, SSGZ 101.1). 
 
Ergebnis der Finanzplanung 
Im Vergleich zur Vorjahresplanung fallen die prognostizierten Resultate der Erfolgsrechnung im allge-
meinen Haushalt schlechter aus. Der Ausgleich der kalten Progression auf den Einkommens- und Ver-
mögenssteuertarifen ergibt im Basisjahr 2024 eine tiefere Zuwachsrate. Unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Entwicklungsfaktoren und der Zunahme an steuerpflichtigen Personen wird im Plan-
zeitraum dennoch mit steigenden Steuererträgen gerechnet. 
 
Die Parameter des Finanz- und Lastenausgleichs haben sich zum Vorjahr aufgrund höherer Ansätze 
je Einwohnerin und Einwohner ungünstig entwickelt. Zudem sind mit der steigenden Wohnbevölkerung 
höhere Gemeindeanteile zu finanzieren. 
 
Das in den Planjahren durchschnittliche defizitäre Ergebnis der Erfolgsrechnung von Fr. 1.27 Mio. kann 
durch den vorhandenen Bilanzüberschuss ausgeglichen werden. In gesetzlicher Hinsicht bleibt das 
Finanzhaushaltsgleichgewicht gewahrt. Die Rechnungsreserven werden massvoll verringert und ver-
bleiben auf solidem Niveau. 
 
Aus den betrieblichen Ergebnissen resultiert in den Planjahren jeweils eine ungenügende Selbstfinan-
zierung. Es werden nicht genügend selbst erarbeitete Mittel (Cash-Flow) für die Finanzierung von In-
vestitionsvorhaben zur Verfügung stehen. In den Planjahren werden die Ergebnisse mitunter mit buch-
mässigen ausserordentlichen Erträgen (Auflösung Neubewertungsreserve) verbessert. Mit solchen Ge-
schäftsfällen erfolgt jedoch kein geldmässiger Mittelzufluss. Die negativen Ergebnisse aus der betrieb-
lichen Tätigkeit weist auf einen unzureichenden Mittelzufluss hin. Der Trend einer steten Neuverschul-
dung bleibt in den Planjahren bestehen. Der finanzielle Handlungsspielraum bleibt aufgrund der unbe-
friedigenden Selbstfinanzierung eingeschränkt. 
 
Der Finanzplan ist wegen der unsicheren Wirtschaftsprognosen – mit allen ihren Auswirkungen auf 
Teuerung, Zinsen, Arbeitsmarkt, Lohnentwicklung, usw. – zu wenig konkret um verlässliche Schlüsse 
auf künftige Rechnungsabschlüsse zu ziehen. Diesen unsicheren Entwicklungen unterliegt insbeson-
dere der Fiskalertrag, welcher die jährliche Haupteinnahmequelle darstellt. Die Gemeinde bleibt – nebst 
der Festsetzung der kommunalen Steueranlage – von der kantonalen Steuerpolitik und deren finanzi-
ellen Auswirkungen sowie von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. 
 
Schlussbemerkungen des Gemeinderats 
Der Gemeinderat und die Finanzkommission erachten den Finanzplan 2024 – 2028 aufgrund der guten 
finanziellen Ausgangswerte als vertretbar. 
 
Die Selbstfinanzierung vermag während des Planzeitraums nicht zu befriedigen. Auch mit dem Wegfall 
des abschreibungspflichtigen Verwaltungsvermögens aus dem Übergang zum aktuellen Rechnungsle-
gungsmodell verbleibt ein negativer Selbstfinanzierungssaldo. Der Finanzhaushalt erwirtschaftet zu 
wenig finanzielle Mittel, um die Finanzierung der Investitionen und deren Folgekosten dauerhaft zu 
sichern. Die gute Schuldensituation gilt es zu wahren und möglichst fortzuschreiben. 
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Die Finanzplanvariante mit einer Besserstellung im Umfang eines halben Steuerzehntels (höherer Fis-
kalertrag und Minderaufwendungen) zeigt auf, dass in der Erfolgsrechnung die prognostizierten Ergeb-
nisse und die Selbstfinanzierung gestärkt würde. 
 
Aus Sicht der Gemeindebehörden ist im Finanzplan 2024 – 2028 unter Berücksichtigung der Rech-
nungsergebnisse keine Korrektur bezüglich Steueranlagen angebracht. Eine Steuersenkung würde die 
ohnehin ungenügende Selbstfinanzierung zusätzlich verschärfen. Neue gemeindeeigene Aufgaben 
sind jeweils vor der Beschlussfassung vertieft auf die wiederkehrenden Folgekosten beziehungsweise 
auf deren Tragbarkeit zu prüfen und in die Entscheidfindung einzubeziehen. Es bleibt eine stete Auf-
gabe der Exekutiv- und Legislativbehörden, das Erhalten von gesunden öffentlichen Finanzen sicher-
zustellen, damit die kommunalen Aufgaben und politischen Ziele dauerhaft und mit selbst erarbeiteten 
Mitteln erfüllt werden können. 
 
 
Antrag Gemeinderat 
 
Der Politikplan 2024 – 2028 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zollikofen, 11. September 2023 
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- Politikplan 2024 – 2028 
- Finanz- und Investitionsplan 2024 – 2028 
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